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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.09.1964

Norm

ABGB §91 C4

Rechtssatz

Kein Unterhaltsverzicht der Ehegattin, die während der Ehe nie Bargeld zur Haushaltsführung erhielt, durch teilweise

Bestreitung ihres Bekleidungsbedarfes aus eigenen Mitteln.
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